
Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Gesetzgebungsverfahren 
des Thüringer Landtags ·. 

Gesetz zur freiwilligen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der 
kreisfreien Stadt Eisenach, zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung und zur 
Ände-rung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (EisenachNGG) 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 6/6170 - Neufassung - - 

Wenn Sie sich an dem Anhörungsverfahren beteiligen, werden von Ihnen personenbezoge 
ne Daten (wie z.B. Name und Anschrift) zum Zwecke der Durchführung des parlamentari 
schen Anhörungsverfahrens zum Entwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliede 
rung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach, zur Änderung der 
Thüringer Kommunalordnung und zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 
(Drucksache 6/6170 - Neufassung -) erhoben und verarbeitet. 

Die Verarbeitung erfolgt auf Grund der Anhörung der von der Neugliederung betroffenen 
Gebietskörperschaften und der Bevölkerung der Stadt Eisenach durch den Thüringer Land 
tag. Der Thüringer Landtag führt diese Anhörung zu dem Entwurf des Gesetzes zur freiwilli 
gen Neugliederung des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach, zur 
Änderung der Thüringer Kommunalordnung und zur Änderung des Thüringer Finanzaus 
gleichsgesetzes (Drucksache 6/6170 - Neufassung -) durch. Er ist hierzu auf Grund von Arti 
kel 92 Absatz 3 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen sowie § 92 Absatz 4 Thü 
ringer Kommunalordnung verpflichtet. Der Innen- und Kommunalausschuss des Thüringer 
Landtags hat die Anhörung am 27. September 2018 beschlossen. 

Die Datenerhebung erfolgt für den Thüringer Landtag durch das Thüringer Ministerium für 
Inneres und Kommunales. Dieses bedient sich der Rechtsaufsichtsbehörde für Landkreise 
und kreisfreie Städte (Thüringer Landesverwaltungsamt). 

Die Daten dienen den Abgeordneten des Thüringer Landtags für die parlamentarische Bera 
tung und Beschlussfassung über den Entwurf des Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung 
des Landkreises Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach, zur Änderung der Thü 
ringer Kommunalordnung und zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes 
(Drucksache 6/6170 - Neufassung-). 

Die Daten werden solange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewah 
rungsfristen für die parlamentarischen Zwecke erforderlich ist. 

Die Kontrolle des Datenschutzes in parlamentarischen Angelegenheiten obliegt dem ÄI es 
tenrat des Thüringer Landtags. 


